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I. Bewertung nach Handelsrecht

In seine Bilanz setzt der Kaufmann die positiven und negativen Vermögens-
gegenstände seines Unternehmens ein. Mit welchen Werten diese eingesetzt
werden dürfen, müssen oder können, ist eine Frage der Bewertung. Diese
Frage wiederum beantwortet sich unterschiedlich nach dem Zweck und
der Zielsetzung der Bilanzierung, denn der Wert an sich ist kein absoluter
Maßstab. Der Wertansatz kann ein ganz anderer sein, wenn der Kaufmann
die Bewertung unter dem Gesichtspunkt seiner Kreditwürdigkeit vornimmt,
oder wenn die Wertansätze in der Bilanz eines Unternehmens ausgewiesen
werden, das aufgelöst werden soll, oder wenn ein aus der Gesellschaft aus-
scheidender Teilhaber abgefunden werden soll oder schließlich, wenn die
Bilanz für steuerliche Zwecke erstellt wird.

Welche Vermögensgegenstände überhaupt anzusetzen und zu bewerten
sind und wie sie zu bewerten sind, ist weitgehend in gesetzlichen Vorschrif-
ten festgelegt, die im Handelsrecht zum Teil eine andere Zielsetzung verfol-
gen als im Steuerrecht. Zudem bestehen gesetzlich festgelegte Spielräume,
innerhalb derer sich der Unternehmer bei der Bewertung bewegen kann
oder an deren Grenzen er sich unter gewissen Voraussetzungen sogar bewe-
gen muss. Der Umfang und die Bedeutung dieser Vorschriften nachHandels-
recht und nach Steuerrecht bilden den Gegenstand der folgenden Ausfüh-
rungen.

1. Die Handelsbilanz

Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes

w seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines
baren Geldes sowie seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu ver-
zeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und
Schulden anzugeben (Inventar – § 240 Abs.1 HGB),

w einen das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden darstellenden
Abschluss (Eröffnungsbilanz) aufzustellen. Auf die Eröffnungsbilanz
sind die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften entsprechend
anzuwenden (§ 242 Abs.1 HGB), soweit sie sich auf die Bilanz beziehen.

Die Aufstellung des Inventars und der Bilanz hat dann jeweils zum Schluss
eines jeden Geschäftsjahres zu erfolgen, wobei die Dauer des Geschäftsjah-
res zwölf Monate nicht überschreiten darf (§§ 240 Abs.2 und 242 Abs.1
HGB). Außerdem muss er für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres eine
Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres (Ge-

1

2

3

4
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I. Bewertung nach Handelsrecht

winn- und Verlustrechnung) aufstellen. Die Bilanz mit der Gewinn- und Ver-
lustrechnung bilden den Jahresabschluss (§ 242 Abs.2 und 3 HGB).

1.1 Kreis der zur Bilanzierung verpflichteten Personen

Der Verpflichtung zur Bilanzierung unterliegen alle Kaufleute im Sinne des
Handelsgesetzbuches.

Danach gilt als Handelsgewerbe jeder Gewerbebetrieb, der nach Art oder
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb
erfordert (§ 1 Abs.2 HGB). An die Stelle des früheren Musskaufmanns
und Sollkaufmanns ist nunmehr der „Istkaufmann“ getreten (§ 1 Abs.1
HGB).

Als Kannkaufmann gilt ein gewerbliches Unternehmen auch dann, wenn
die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist (§ 2
HGB). Das trifft auch auf ein land- und forstwirtschaftliches Unternehmen
zu, das nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb erfordert (§ 3 HGB).

Als Formkaufleute gelten die Handelsgesellschaften, die kraft Rechtsform
in das Handelsregister eingetragen werden müssen (§ 6 HGB).

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine
Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Die Buchführung
muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb
angemessener Frist einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die
Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich
in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen (Buchführungspflicht
– § 238 HGB).

1.2 Umfang und Inhalt der Bilanz

Handelsrechtlich sind Vermögensgegenstände, steuerrechtlich Wirtschafts-
güter zu bilanzieren1.

Nach den handelsrechtlichen Vorschriften hat der Jahresabschluss sämt-
liche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten,
Aufwendungen und Erträge zu enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist. Vermögensgegenstände, die unter Eigentumsvorbehalt oder
an Dritte für eigene oder fremde Verbindlichkeiten verpfändet oder in ande-
rer Weise als Sicherheit übertragen worden sind, sind in die Bilanz des Siche-

1 GrS BFH, Beschl. v. 7.8.2000 – BStBl. 2000 II, 632 und BFH, Urt v. 12.2.2015 – BFH/NV
2015, 895

5

6

7

8

9

10

11



15

Die Handelsbilanz 1.

rungsgebers aufzunehmen. In der Bilanz des Sicherungsnehmers sind sie nur
auszuweisen, wenn es sich um Bareinlagen handelt. Dabei dürfen Posten der
Aktivseite nicht mit Passivposten, Grundstücksrechte nicht mit Grund-
stückslasten, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden (Saldie-
rungsverbot – § 246 HGB).

In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigen-
kapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert
auszuweisen und hinreichend aufzugliedern. BeimAnlagevermögen sind nur
die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd dem
Geschäftsbetrieb zu dienen (§ 247 HGB).

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens, für die Beschaffung
des Eigenkapitals und für den Abschluss von Versicherungsverträgen dürfen
in die Bilanz nicht als Aktivposten aufgenommenwerden (sog.Aktivierungs-
verbote – § 248 Abs.1 HGB). Für unentgeltlich erworbene immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens darf ein Aktivposten angesetzt
werden (Aktivierungswahlrecht – § 248 Abs.2 HGB i.d.F. des BilMoG).

Rückstellungen müssen nach dem für alle Kaufleute verbindlichen
Grundsatz ordnungsmäßiger Bilanzierung, insbesondere für ungewisse Ver-
bindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
gebildet werden. Außerdem sind Rückstellungen anzusetzen für

w im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im
folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten oder für Abraum-
beseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden,

w Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden2.

Für andere Zwecke dürfen Rückstellungen nicht gebildet werden. Aufgelöst
werden dürfen Rückstellungen nur, soweit der Grund hierfür entfallen ist3.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor
dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen.

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen
vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine
bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ist der Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Ausgabebe-
trag, so darf der Unterschiedsbetrag in den Rechnungsabgrenzungsposten
auf der Aktivseite aufgenommen werden. Der Unterschiedsbetrag ist durch

2 § 249 Abs.1 HGB i.d.F. des BilMoG
3 § 249 Abs.2 HGB i.d.F. des BilMoG

12

13

14

15
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I. Bewertung nach Handelsrecht

planmäßige jährliche Abschreibungen zu tilgen, die auf die gesamte Laufzeit
der Verbindlichkeit verteilt werden können (§ 250 HGB i.d.F. des BilMoG).

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen
sind,

Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung vonWechseln, aus
Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleis-
tungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von
Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken. Sie dürfen in
einem Betrag angegeben werden. Die Haftungsverhältnisse sind auch
dann anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen
gegenüberstehen (§ 251 HGB).

Nach den handelsrechtlichen Vorschriften (§ 246 HGB i.d.F. des BilMoG)
hat der Kaufmann in der Handelsbilanz sein gesamtes Vermögen anzugeben,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Der Geschäfts- oder Firmen-
wert gilt als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand und muss,
soweit er entgeltlich erworben wurde, aktiviert werden.

Vermögensgegenstände sind in der Bilanz des Eigentümers aufzunehmen.
Ist ein Vermögensgegenstand nicht dem (zivilrechtlichen) Eigentümer, son-
dern einem anderen wirtschaftlich zuzurechnen, so hat dieser ihn in seiner
Bilanz auszuweisen (= wirtschaftliches Eigentum).

Zwischen Vermögensgegenständen, an denen der Kaufmann nur wirt-
schaftliches Eigentum hat, und solchen, an denen ihm sowohl rechtliches
als auch wirtschaftliches Eigentum zusteht, wird beim Ausweis in der Han-
delsbilanz also nicht unterschieden. Nach handelsrechtlichen Grundsätzen
zählen zum Vermögen des Kaufmanns somit die ihm zivilrechtlich gehören-
den Vermögensgegenstände sowie solche, die zivilrechtlich zwar einer ande-
ren Person gehören, die aber nach der Ausgestaltung der Rechtsbeziehungen
zu dem zivilrechtlichen Rechtsinhaber und nach den tatsächlichen Verhält-
nissen wirtschaftlich Bestandteil seines Vermögens sind (sog.wirtschaftliche
Vermögenszugehörigkeit)4.

Diese vermögensmäßige Zurechnung entspricht im Wesentlichen der
Regelung im Steuerrecht, nach der ein Wirtschaftsgut demjenigen zuzurech-
nen ist, der ohne rechtlicher Eigentümer zu sein, die tatsächliche Herrschaft
über das Wirtschaftsgut in der Weise ausübt, dass er den Eigentümer im
Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das
Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann (§ 39 AO). Dies wird dann
angenommen, wenn der Herausgabeanspruch keine wirtschaftliche Bedeu-

4 BFH, Urt. v. 12.9.1991 – BStBl. 1992 II, 182
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tung mehr hat oder wenn dem Eigentümer überhaupt kein Herausgabean-
spruch mehr zusteht.

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein (§ 243 Abs.2
HGB). Nach den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften muss
der Jahresabschluss ferner ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermitteln (§ 264 Abs.2
HGB).

Der Grundsatz der Bilanzklarheit erfordert, dass mindestens alle Werte,
die demUnternehmenwirtschaftlich zugeordnet sind, in Inventur und Bilanz
so lange aufgenommen werden, als sie dem Unternehmen noch wirtschaft-
lich dienen, selbst wenn sie buchmäßig nicht mehr existieren, weil sie abge-
schrieben sind. Diesem Erfordernis wird in der Praxis durch die Einstellung
eines sogenannten Erinnerungspostens von 1€ genügt. Gegen die Vollstän-
digkeit der Bilanz und damit gegen die Bilanzklarheit würde verstoßen wer-
den, wenn z.B. ein Unternehmer einen Schuldposten wegließe, um dadurch
ein günstigeres Bild von der Lage seines Unternehmens – gegebenenfalls bei
der Aufnahme eines Bankkredits – zu schaffen.

Inhaltlich unrichtig wird die Bilanz auch, wenn Gegenstände, die zum
Betriebsvermögen gehören, überhaupt nicht aufgenommen oder willkürlich
weggelassen sind. Übersichtlich ist die Bilanz dann, wenn sie deutlich erken-
nen lässt, aus welchen verschiedenartigen Einzelposten die Aktiven und Pas-
siven gebildet werden; deshalb ist es unzulässig, Vermögensbestandteile
falsch zu bezeichnen und in falsche Kategorien einzureihen, wenn z.B. ein
Gegenstand des Umlaufvermögens als ein solcher des Anlagevermögens auf-
geführt wird.

In der Bilanz muss alles aufgenommen werden, was einenVermögenswert
hat (Grundstücke, Maschinen, Waren, Geld und Bankguthaben, Patente,
Lizenzen, sonstige Rechte usw.). Rein ideelle Werte, z.B. der Firmenwert
und der Wert der Kundschaft, sind dann als Aktiva in die Handelsbilanz
aufzunehmen, wenn sie gegen Entgelt erworben worden sind5. Zur Vollstän-
digkeit der Handelsbilanz gehört auch die Aufnahme aller Rechnungsab-
grenzungsposten, die sich bei der Unterbrechung der Buchführung durch
die Bilanz ergeben, sofern sie auf der Aktivseite Ausgaben und auf der Pas-
sivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag für eine bestimme Zeit nach
diesem Tag darstellen. An das weitgegliederte bilanzrechtliche Schema für
Kapitalgesellschaften sind alle anderen Kaufleute nicht gebunden (§ 266
HGB). Diese müssen in der Bilanz lediglich das Anlage- und das Umlaufver-

5 § 246 Abs.2 S.4 HGB i.d.F. des BilMoG
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mögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgren-
zungsposten ausweisen und hinreichend aufgliedern (§ 247 HGB). Jedoch
wird nach kaufmännischer Übung das Gliederungsschema für Kapitalgesell-
schaften auch von Einzelkaufleuten und Personengesellschaften benutzt.

1.3 Ordnungsmäßige Aufstellung des Jahresabschlusses

Ob eine Buchführung ordnungsmäßig ist, ist nicht allein davon abhängig, ob
die Aufzeichnungen in den Grund- und Sachbüchern ordnungsmäßig erfol-
gen, sondern auch davon, ob der Jahresabschluss ordnungsmäßig aufgestellt
wurde. Zur ordnungsmäßigen Aufstellung des Jahresabschlusses gehört
aber, dass er innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entspre-
chenden Zeit (§ 243 Abs.3 HGB) aufgestellt wird.

Welche Zeit einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang entspricht, ist im
Gesetz für Kaufleute allgemein nicht geregelt. Kapitalgesellschaften haben
den Jahresabschluss und den Lagebericht in den ersten drei Monaten nach
Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen. Für kleine Kapitalgesellschaften
(§ 267 Abs.1 HGB) verlängert sich diese Frist auf sechs Monate, wenn
dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht (§ 264 Abs.1
HGB). Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs muss die Bilanz
für ein Geschäftsjahr innerhalb eines Jahres nach Ablauf dieses Geschäfts-
jahres aufgestellt werden6.

1.4 Verstöße gegen die Bilanzklarheit und ihre Folgen

Die Verpflichtung zur Inventur, Bilanzierung und Bewertung ist eine öffent-
lich-rechtliche Pflicht, die durch private Abreden nicht aus der Welt
geschafft werden kann. Verstöße gegen die Bilanzklarheit ziehen im Allge-
meinen keine öffentlich-rechtlichen unmittelbaren Folgen gegen ihre Urhe-
ber nach sich. Solche Folgen können beim Bankrott (Überschuldung oder
drohender bzw. eingetretener Zahlungsunfähigkeit) und Verletzung der
Buchführungspflicht eintreten (§§ 283–283d StGB) oder wenn die Interes-
sen eines Gläubigers so gefährdet sind, dass sie strafrechtlichen Schutz erfor-
dern (z.B. die Erlangung eines Kredits durch Vorlage einer günstig gefälsch-
ten Bilanz).

Strengere Maßstäbe im Interesse der allgemeinen Wirtschaft und der
Geldgeber von Kapitalgesellschaften legt das Aktienrecht an, das die Nich-
tigkeit eines Jahresabschlusses kennt, wenn durch seinen Inhalt Vorschriften
verletzt werden, die ausschließlich oder überwiegend zum Schutze der Gläu-

6 BFH, Urt. v. 6.12.1983 – BStBl. 1984 II, 227
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biger der Gesellschaft oder sonst im öffentlichen Interesse gegeben sind
(§ 256 AktG).

Die öffentlich-rechtliche, in der Regel also strafrechtliche Verantwortung
trifft bei Verstößen im Einzelunternehmen den Kaufmann, bei Gesellschaf-
ten den oder die persönlich haftenden Gesellschafter, und zwar auch dann,
wenn sie von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind, nicht dagegen aber
den Kommanditisten, der kein Kaufmann im Sinne des Handelsrechts ist.
Die Verantwortlichkeit dieser Personen wird grundsätzlich nicht dadurch
beseitigt, dass an ihrer Stelle dritte Personen die Verpflichtung übernommen
haben (Bilanzbuchhalter, Wirtschaftsprüfer). Ein Entlastungsbeweis ist
möglich.

Neben dieser öffentlich-rechtlichen Pflicht können sich auch privatrecht-
liche Verpflichtungen für Personen bei Inventur und Bilanz ergeben, selbst
wenn diese Personen keine Kaufleute sind (z.B. ist der Testamentsvollstre-
cker gegenüber den Erben zur ordnungsgemäßen Aufstellung von Inventu-
ren und Bilanzen verpflichtet). Die gleiche Verpflichtung trifft den gesetzli-
chen Vertreter eines Geschäftsunfähigen oder eines in der Geschäftsfähigkeit
Beschränkten, den oder die Liquidatoren eines Unternehmens und über-
haupt alle Personen, die aufgrund privatrechtlichen Vertrags, aufgrund
gesetzlicher Vorschriften tätig werden, ja sogar den aufgrund einer
Geschäftsführung ohne Auftrag Handelnden.

Das Ziel der Handelsbilanz ist die vollständige Erfassung aller Aktiven
und Passiven. Die Aktiven dürfen nicht zu hoch, die Passiven nicht zu niedrig
bewertet werden. Es soll nicht ein Vermögen oder ein Erfolg ausgewiesen
werden, der zunächst den Kaufmann selbst täuscht und ihm zu unberechtig-
ten Hoffnungen und damit zu Fehldispositionen Anlass gibt. Es sollen darü-
ber hinaus aber auch die Gläubiger des Unternehmens geschützt werden. Für
die reinen Kapitalgesellschaften hat dieses Prinzip die weitere Bedeutung,
dass potenzielle Investoren und die Gesellschafter (z.B. die Aktionäre) rea-
litätsgerechte Informationen über die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens erhalten und der zu verteilende Gewinn (z.B. Dividende) zutreffend
ermittelt wird.

2. Handelsrechtliche Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegen-
stände und Schulden sind insbesondere folgende allgemeine Bewertungs-
grundsätze (§ 252 HGB i.d.F. des BilMoG) zu beachten:
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